
 

  

 

 

 HAFTUNGSHINWEIS 
 

Wir machen darauf aufmerksam, dass wir für vom Kunden 

beigestelltes Material für Beschädigung, Bruch oder andere  

nicht sichtbare Spätfolgen keine Haftung übernehmen können.  

Glas kann ohne besondere äußere Einwirkungen brechen; wie  

z.B.: Bei der Lagerung, Bearbeitung (Schneiden, Schleifen, Bohren, 

Verglasungsarbeiten...) 

Vom Auftraggeber wird zur Kenntnis genommen und akzeptiert, dass in diesen Fällen kein 

Schadenersatzanspruch, auch gegenüber Dritten geltend gemacht werden kann. Immaterielle 

Schadenersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. 
 

• Beim Ausbau von Gläsern und Einbau in Fenster, Türen oder Wandöffnungen ist es unvermeidlich, dass 

die angrenzende Oberfläche (Farbe, Lack u. dgl.) beschädigt wird. Auch Glashalteleisten z.B. aus Holz 

können dabei brechen.  

 

• Beim Instand setzen der Kittfasen übernehmen wie keine Haftung für zu Bruch gehende Gläser. 

 

• Beim Einstellen und gängig machen von bestehenden Nurglastüren können wir keine Haftung für Glas 

und div. Beschläge übernehmen. Es kann auch keine einwandfreie Funktion gewährleistet werden. 

 

• Bei Reparaturarbeiten übernehmen wir keine Garantie auf Bruch für unmittelbar angrenzende 

Glaselemente. 

 

• Beim Einrichten und Klotzen von bestehenden Isolierverglasungen können wir keine Haftung für das 

Glas und keine Garantie für die dann einwandfrei Funktion übernehmen. 

 

• Beim Schneiden, Schleifen und Bohren von beigestellten Gläsern können wir keine Haftung für das 

beigestellte Material übernehmen. 

 

• Beim Aufbringen von Folien auf vorhandene Gläser kann nicht gewährleistet werden, dass die Gläser 

unbeschadet bleiben. 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir nichts unversucht lassen, um die Arbeiten ohne unvorhergesehene 

Zwischenfälle durchzuführen, jedoch kann es in seltensten Fällen zu Beschädigungen kommen. In diesem Fall 

können wir leider keinen Schadenersatz leisten! 


